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 Veröffentlicht am 29.09.1954

Norm

AußStrG §11 Abs2 B2

Rechtssatz

Der Nachteil für dritte Personen, nämlich für die übrigen Erben, kann darin gelegen sein, daß jene erbberechtigte

Person, die an die Stelle eines in der Einantwortungsurkunde genannten Erben treten sollte, mit der von den übrigen

Erben vereinbarten außergerichtlichen Erbteilung möglicherweise nicht einverstanden sein wird.
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